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1.1. Massnahmenkatalog Luft 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

Lu-1 Massnahmen auf der 

Baustelle 

Umsetzung von Massnahmen der Massnah-

menstufe B gemäss Baurichtlinie Luft für die 

Hochbauarbeiten. Konkrete Ausformulie-

rung dieser Anforderungen in der Bauaus-

schreibung. 

Minimierung der Luftschadstoffemissionen 

während der Bauphase. 

Submission, Bau-

phase 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung des Gestaltungsplans und 

der Baubewilligung. 

Lu-2 Massnahmenplanung 

für Bautransporte  

 

Einsatz möglichst moderner, schadstoffar-

mer Transportfahrzeuge für Bautransporte. 

Begrenzung der Transportdistanzen von 

Schüttgütern, so dass die Maximalwerte von 

20 g NOx und 2'500 g CO2 pro m3 Trans-

portgut (gem. Vollzugshilfe Luftreinhaltung 

bei Bautransporten) eingehalten werden. 

Formulierung von entsprechenden Bedin-

gungen in der Bauausschreibung. 

Begrenzung der Schadstoffemissionen durch 

Bautransporte. 

Minimierung der NOX-Emissionen bei 

Schüttgütertransporten. 

Submission, Bau-

phase 

 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung des Gestaltungsplans und 

der Baubewilligung. 

Berichterstattung zu Handen 

der Baubehörde. 

Lu-3 Massnahmenplanung 

für Baumaschinen- und 

Baustellenfahrzeuge 

Einsatz dieselbetriebener Baumaschinen und 

Baustellenfahrzeuge mit einem funktionie-

renden Partikelfiltersystem gem. LRV und 

gültiger Abgaswartung.  

Minimierung der Schadstoff- und Feinstau-

bemissionen in der Bauphase. 

Submission, Bau-

phase 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung des Gestaltungsplans und 

der Baubewilligung. 

Lu-4 Partikelfilterpflicht für 

dieselbetriebene Anla-

gen 

Ausrüstung von dieselbetriebenen stationä-

ren Anlagen und Fahrzeugen (Platzfahr-

zeuge, Stapler etc.) mit Partikelfiltersyste-

men. Durchführung der gesetzlichen Abgas-

wartung.  

Reduktion der Emissionen im Betriebszu-

stand, Umsetzung der Massnahme G3 ge-

mäss dem kantonalen Luftmassnahmenplan 

2008 

Betriebszustand Gegenstand der Plangenehmi-

gung des Gestaltungsplans, 

Umsetzung durch die Bauherr-

schaft. 
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Lu-5 Einsatz moderner Trans-

portfahrzeuge 

Laufende Erneuerung der Coop Fahrzeug-

flotte. Einsatz von Transportfahrzeugen 

nach dem jeweils aktuellen Stand der Tech-

nik. (Stand 2024 Einsatz von Fahrzeugen 

nach der Norm Euro 6). 

Begrenzung der Schadstoffemissionen durch 

Strassentransporte 

Betriebszustand Umsetzung im Rahmen der Flot-

tenpolitik von Coop. 

Lu-6 Umstellung auf Nutz-

fahrzeuge mit Wasser-

stoffantrieb 

Coop plant konzernweit, betriebseigene 

Nutzfahrzeuge mit Dieselantrieb durch Fahr-

zeugen mit Wasserstoffantrieb zu ersetzen. 

Massive Reduktion der Schadstoffemissio-

nen des Transportverkehrs durch Einsatz von 

weitgehend emissionsfreien Fahrzeugen. 

Effekt im Rahmen dieses UVB nicht quantifi-

zierbar.  

Betriebszustand Umsetzung im Rahmen der Flot-

tenpolitik von Coop. 

Lu-7 Verlagerung von Güter-

transporten auf die Bahn 

Gütertransporte werden soweit wie tech-

nisch / betrieblich / wirtschaftlich möglich 

per Bahn durchgeführt. 

Reduktion der Verkehrs-, Luft-, Lärmbelas-

tung durch Transportfahrten. 

Betriebszustand, 

laufende Verkehrs-

verlagerung 

Umsetzung laufend, vgl. Über-

nahme des EVU Railcare, Sofort-

massnahmen vor Ort mit Aus-

bau des Gleisanschlusses inkl. 

Bahnhalle. 
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1.2. Massnahmenkatalog Lärm 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

LÄ-1 Massnahmenplanung 

für die Bauphase 

Massnahmen für die Baustelle auf Grund-

lage der Baulärm-Richtlinie des BAFU. 

­ Lärmschutzmassnahmen gemäss Mass-

nahmenstufe B. 

­ Eingesetzte Maschinen, Geräte und 

Fahrzeuge entsprechen dem anerkann-

ten Stand der Technik. 

­ Instruktion des Personals auf der Bau-

stelle über lärmminderndes Verhalten. 

Schutz der Umgebung des Projektstandortes 

vor übermässigen Lärmimmissionen durch 

die Baustelle. 

Bauphasen Vision 

2030+ 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung des Gestaltungsplans und 

der Baubewilligung. 

Aufnahme in die Ausschreibung 

der Bauarbeiten. 

LÄ-2 Massnahmenplanung 

für Bautransporte 

 Lärmschutzmassnahmen gemäss Massnah-

menstufe B. 

­ Eingesetzte Fahrzeuge entsprechen 

dem anerkannten Stand der Technik. 

­ Transportrouten ausserhalb von Wohn-

gebieten, entsprechende Instruktion 

der Chauffeure. 

Schutz der Umgebung der Transportrou-

ten/Zufahrtswegen vor übermässigen Lärm-

immissionen durch Bautransporte. 

Bauphasen Vision 

2030+ 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung des Gestaltungsplans und 

der Baubewilligung. 

Aufnahme in die Ausschreibung 

der Bautransporte. 
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LÄ-3 Lärmgutachten Betriebs-

lärm Coop NVZ, Vision 

2030+ 

Ausarbeitung eines Lärmgutachtens für den 

Betrieb der neuen Logistikbauten und des 

Parkhauses (Baubereiche A, B, E).  

­ Warenumschlag inkl. Fahrzeugbewe-

gungen auf dem Areal etc. 

­ fest installierte und mobile Kälteanla-

gen, Kondensatoren, Rückkühler etc. 

­ Planung von baulichen oder betrieb-

lichen Lärmschutzmassnahmen nach 

Bedarf. 

Sicherstellen, dass die für Neuanlagen des 

Betriebs Coop NVZ massgebenden PW nach 

LSV eingehalten werden (Gesamtbetrieb: 

IGW, Neubauten: PW). 

 

Betriebsphase Vi-

sion 2030+ 

Genehmigung des Vorgehens 

mit der Plangenehmigung Nut-

zungsplan. 

Lärmgutachten, verbindliche 

Festlegung von Massnahmen: 

Baubewilligung. 

LÄ-4 Einsatz moderner Trans-

portfahrzeuge im Stras-

sentransport 

Laufende Erneuerung der Coop Fahrzeug-

flotte. Einsatz von Transportfahrzeugen 

nach dem jeweils aktuellen Stand der Tech-

nik.  

Begrenzung der Lärmemissionen durch 

Strassentransporte durch Einsatz moderner 

Fahrzeuge nach dem Stand der Technik 

Betriebszustand Umsetzung im Rahmen der Flot-

tenpolitik von Coop. 

LÄ-5 Mittel- Langfristige Um-

stellung der Strassen-

transporte auf lärmarme 

Nutzfahrzeuge mit Was-

serstoff- bzw. Elektroan-

trieb 

Coop plant konzernweit, betriebseigene 

Nutzfahrzeuge mit Dieselantrieb durch Fahr-

zeugen mit Wasserstoffantrieb (Brennstoff-

zellen) zu ersetzen. 

Reduktion der Lärmemissionen des Trans-

portverkehrs durch Einsatz von leisen, durch 

Elektromotoren angetriebenen emissions-

freien Fahrzeugen. 

Effekt im Rahmen dieses UVB nicht quantifi-

zierbar.  

Betriebszustand Umsetzung im Rahmen der Flot-

tenpolitik von Coop. 

LÄ-6 Verlagerung von Güter-

transporten auf die Bahn 

Gütertransporte werden soweit wie tech-

nisch / betrieblich / wirtschaftlich möglich 

per Bahn durchgeführt. 

Reduktion der Verkehrs-, Luft-, Lärmbelas-

tung durch Transportfahrten. 

Betriebszustand, 

laufende Verkehrs-

verlagerung 

Umsetzung laufend, vgl. Über-

nahme des EVU Railcare, Sofort-

massnahmen vor Ort mit Aus-

bau des Gleisanschlusses inkl. 

Bahnhalle. 
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1.3. Massnahmenkatalog Nichtionisierende Strahlung NIS 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

NIS-1 Mobilfunkanlagen auf 

dem Betriebsareal 

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

ist mit den Betreibern der Mobilfunkanlagen 

auf dem Betriebsareal sicher zu stellen, dass 

die Vorgaben der NISV weiterhin eingehal-

ten werden können. 

Schutz der Umgebung des Projektstandortes 

vor übermässigen Lärmimmissionen durch 

die Baustelle. 

Baubewilligungen 

Vision 2030+ 

Gegenstand der Baubewilli-

gung. 

 

1.4. Massnahmenkatalog Grundwasser 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

GW-1 Dichte Ausführung der 

Verkehrsflächen 

Ausführung sämtlicher Verkehrsflächen mit 

einem dichten Belag, der ein Versickern von 

Flüssigkeit verhindert. Ränder mit erhöhtem 

Bordstein, der ein Abfliessen aus dem Areal 

verhindert. 

Sicherstellen, dass keine Abwässer unkon-

trolliert über Verkehrsflächen oder begrünte 

Randbereiche versickern. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt (Ent-

wässerungskon-

zept) 

Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung. 

GW-2 Kein Warenumschlag im 

Freien 

Keine offenen Umschlagsflächen. Der Wa-

renumschlag findet ausschliesslich im Ge-

bäude bzw. an geschlossenen Andockstel-

len statt. 

Sicherstellen, dass keine Flüssigkeiten durch 

Havarien beim Warenumschlag unkontrol-

liert versickern. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt 

Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung. 

GW-3 Rückhalt von Löschwas-

ser oder gewässerge-

fährdenden Flüssigkeiten 

im Havariefall 

Ausführung von Untergeschossen als dichte 

Wanne. 

Gemäss Löschwasserrückhaltekonzept AF 

Brandschutz, 2024. 

Verhindert unkontrolliertes abfliessen und / 

oder versickern von potenziell belastetem 

Löschwasser oder gewässergefährdenden 

Flüssigkeiten. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt  

Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung. 
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1.5. Massnahmenkatalog Entwässerung 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, 

rechtliche Sicherstellung 

EW-1 Abwasser - Vorreinigung Vorreinigung des Betriebsabwassers aus der 

Werkstatt für Rasenmäher und Motorgeräte 

(Ölabscheider). 

Einhaltung der Bedingungen zur Einleitung 

in die öffentliche Kanalisation. 

Bauprojekt / Bau-

gesuch 

Umsetzung in der 

Bau- und Betriebs-

phase 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung und der Baubewilligung 

EW-2 Entwässerungskonzept Darstellung von Systementscheiden und Di-

mensionierung von Entwässerungsanlagen 

in einem Entwässerungskonzept. 

Schutz des Grundwassers und der benach-

barten Fliessgewässer. Umsetzung der Ver-

sickerungsprüfpflicht / Versickerung von un-

verschmutztem Abwasser. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung und der Baubewilligung 

EW-3 Entwässerung von unver-

schmutztem Abwasser 

(neue Bauten und Anla-

gen) 

Gesetzeskonforme Entwässerung des un-

verschmutzten Dach- und Platzwassers: 

- Erstellung neuer Versickerungsanlagen mit 

Kapazität für ein 30-jährliches Nieder-

schlagsereignis. 

- Nach Möglichkeit diffuse, oberflächliche 

Versickerung mit Bodenpassage. 

- Einleitung in den Vorfluter, wo keine Mög-

lichkeit zur Versickerung besteht. 

- Prüfung der technischen und rechtlichen 

Optionen in einem Entwässerungskonzept. 

Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen 

Bedingungen über die Entwässerung von 

unverschmutztem Abwasser. 

Bauprojekt / Bau-

gesuch 

Umsetzung in der 

Bau- und Betriebs-

phase 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung und der Baubewilligung 
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EW-4 Dichte Ausführung der 

Verkehrs- und Platzflächen 

Ausführung sämtlicher Verkehrsflächen mit 

einem dichten Belag, der ein Versickern von 

Flüssigkeit verhindert.  

Bei Flächen, die im Havariefall zum Rückhalt 

von z.B. Löschwasser dienen: Ränder mit er-

höhtem Bordstein, der ein Abfliessen aus 

dem Areal verhindert. 

Sicherstellen, dass keine Abwässer unkon-

trolliert über Verkehrsflächen oder begrünte 

Randbereiche versickern. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt 

(Entwässerungs-

konzept) 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung und der Baubewilligung 

EW-5 Neue überdeckte Güter-

umschlagplätze (LKW-An-

dockstellen) sind in die 

Schmutzwasserkanalisa-

tion zu entwässern 

Sicherstellen, dass kein Schmutzwasser von 

den Andockstellen in Versickerungsanlagen 

oder Vorfluter gelangt. 

Schutz des Grundwassers und der Ober-

flächengewässer vor Verschmutzung im Ha-

variefall. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt 

(Entwässerungs-

konzept) 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung und der Baubewilligung 

EW-6 Trennschieber für Ver-

sickerungsanlagen 

Möglichkeit zur Abtrennung von Versicke-

rungsanlagen im Havariefall. 

Schutz des Grundwassers vor Verschmut-

zung im Havariefall. 

Berücksichtigung 

im Bauprojekt 

(Entwässerungs-

konzept) 

Gegenstand der Plangenehmi-

gung und der Baubewilligung 

EW-7 Gesuche um gewässer-

schutzrechtliche Bewilli-

gungen 

Gesuch für die Einleitung von Industrieab-

wasser in die Kanalisation sowie die Ver-

sickerung von unverschmutztem Abwasser. 

Gesuchspflichtige Bauten, Anlagen und Tä-

tigkeiten siehe GSchV sowie einschlägige 

Richtlinien und Merkblätter*. 

Sicherstellung, dass alle erforderlichen (ge-

setzlichen) Vorkehrungen zum Schutz der 

Gewässer getroffen werden. 

Eingabe von Ge-

suchen gleichzei-

tig mit dem Bau-

gesuch 

Bewilligung des BJD mit allfälli-

gen Auflagen und Bedingun-

gen mit der Baubewilligung. 
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1.6. Massnahmenkatalog Boden 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, 

rechtliche Sicherstellung 

Bo-1 Bodenschutzkonzept 

Coop NVZ 

 

Bodenschutzkonzept über den Perimeter 

der Nutzungsplanung Coop NVZ Wangen 

gemäss dem Merkblatt «Anforderungen an 

ein Bodenschutzkonzept. Gemeinsames 

Merkblatt der Bodenschutzfachstellen des 

Cercle Sol NWCH (2020)»  

Erarbeitung durch eine qualifizierte Fach-

person gemäss Liste BGS/BAFU. 

Verbindliche Festlegung der Massnahmen 

zum Schutz des Bodens und deren Umset-

zung in der Bauphase, inkl. Schlechtwetter-

regelung gem. SN 640 583 Phase 1. 

Erarbeitung mit 

dem Bauprojekt.  

Ist Gegenstand 

des Baubewilli-

gungsverfahrens. 

Das Bodenschutzkonzept ist in-

tegraler Bestandteil der Sub-

missionsunterlagen und ist vor 

Erteilung der Baubewilligung 

durch die Fachstelle Boden-

schutz des AfU zu genehmi-

gen. 

Bo-2 Massnahmen bei Boden-

abtrag 

Prüfung von sämtliche durch Bauarbeiten 

beanspruchten Böden auf ihren Schadstoff-

gehalt nach VBBo. Deklaration des Schad-

stoffgehalts, Festlegung der Weiterverwen-

dung in Absprache mit dem AfU. 

Sicherstellung, dass keine unbelasteten Bö-

den durch Vermischung mit belastetem Ma-

terial verunreinigt werden. 

Vorgehen zur Entsorgung (falls aufgrund 

der Belastung erforderlich) gemäss VVEA. 

Schadstoffunter-

suchungen vor 

Baueingabe im 

Rahmen der Erar-

beitung des Bo-

denschutzkon-

zepts. 

Vorgesehene Weiterverwen-

dung / Entsorgung von Boden-

material ist durch das AfU zu 

genehmigen. 

Bo-3 Bodenkundliche Baube-

gleitung BBB 

 

Namentliche Bestimmung einer anerkann-

ten Fachperson gemäss Liste BGS/BAFU als 

bodenkundlichen Baubegleiter. Verantwort-

lich ist die Bauherrschaft in Absprache mit 

der Fachstelle Bodenschutz des AfU. 

Durchführung der bodenkundlichen Baube-

gleitung gem. Norm SN 640 583 Phase 2. 

Der bodenkundliche Baubegleiter nimmt die 

Interessen des Bodenschutzes in allen Pha-

sen des Projektes wahr. Er ist gegenüber der 

Bauleitung weisungsberechtigt. 

Bauphase Verbindliche Festlegung in der 

Genehmigung der Nutzungs-

planung und in der Baubewilli-

gung. 

Abschlussbericht zuhanden 

AfU nach Fertigstellung  

 



UVB Nutzungsplanung «NVZ Coop» Beilagen 

Zusammenstellung der vorgesehenen Massnahmen sowie Berechnungsgrundlagen Luftschadstoffe und Bahnlärm 

Version 200 | 20.02.2026 Seite 13 

1.7. Massnahmenkatalog Altlasten, belastete Standorte 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, 

rechtliche Sicherstellung 

AL-1 Abklärung ob durch Bau-

arbeiten belastetes Mate-

rial tangiert wird. 

Abklärung aufgrund vorhandener Grundla-

gen, Sondierungen und dem Rück- und 

Neubauprojekt. 

Festlegung des Vorgehens:  

Aushub / Sanierung oder Verbleib des be-

lasteten Materials im Untergrund. 

Bauprojekt. Ge-

genstand des Bau-

bewilligungsver-

fahrens. 

Abklärung bezüglich belaste-

tem Standort in Abstimmung 

mit dem AfU. 

Festlegung Vorgehen in der 

Baubewilligung. 

AL-2 Kontrollen in der Bau-

phase 

Laufende Prüfung des anfallenden Materials 

bei Aushubarbeiten. 

Bei Bedarf: 

- Zuzug von Spezialisten des AfU und Anpas-

sung des Vorgehens 

- Beprobung / Untersuchung des Aushubma-

terials, Festlegung der korrekten Entsor-

gung. 

Zeitgerechte Erkennung von belastetem 

Material. 

Gesetzeskonforme Entsorgung von anfal-

lendem belastetem Material. 

Allfällig vollständige Sanierung des Stand-

orts. 

Bauphase Laufende Abstimmung mit 

dem AfU in der Aushubphase. 
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1.8. Massnahmenkatalog Abfälle, umweltgefährdende Stoffe 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

AB-1 Entsorgungskonzept für 

Bauabfälle 

Erarbeitung und Umsetzung eines Entsor-

gungskonzepts für Bauabfälle nach VVEA. 

Planung und Sicherstellung der gesetzes-

konformen Entsorgung anfallender Bauab-

fälle. 

Bauphase Gegenstand der Baueingabe / 

Baubewilligung. Umsetzung 

durch Bauleitung / Umweltbau-

begleitung (UBB). 

AB-2 Entsorgung von Bauabfäl-

len 

Bauabfälle werden nach Materialien ge-

trennt in separaten Mulden gesammelt und 

entsorgt. 

Gesetzeskonforme Entsorgung sämtlicher in 

der Bauphase anfallender Abfälle. 

Bauphase  Umsetzung durch Bauleitung / 

Umweltbaubegleitung (UBB). 

AB-3 Vorgehen beim Auftreten 

von verschmutztem Aus-

hubmaterial 

Bei Feststellung von Verunreinigungen des 

Untergrundes während den Bauarbeiten 

(z.B. Geruch, Verfärbungen, Feststellung 

von Fremdstoffen) werden die Bauarbeiten 

unterbrochen und Spezialisten des AfU bei-

gezogen. 

Korrekte Feststellung allfälliger Verschmut-

zungen im Untergrund. Bei Bedarf Sicher-

stellung der korrekten Entsorgung.  

Bauphase Umsetzung durch Bauleitung / 

Umweltbaubegleitung (UBB). 

AB-4 Abfallentsorgung Betriebs-

phase  

 

Vermeidung / Reduktion, Bewirtschaftung 

und korrekte Entsorgung der in der Be-

triebsphase anfallenden Nebenprodukte 

und Abfälle. 

Reduktion der Abfallmenge, soweit betrieb-

lich / wirtschaftlich möglich und sinnvoll. 

Korrekte Entsorgung der Abfälle über die 

bekannten und bewährten Entsorgungs-

wege. Wiederverwertung wo möglich und 

sinnvoll. 

Bauliche Vorkeh-

rungen im Bau-

projekt 

Umsetzung lau-

fend in der Be-

triebsphase 

Bauliche Vorkehrungen sind 

Gegenstand der Baubewilli-

gung. 

Betriebliche Umsetzung durch 

Betreiber. 
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1.9. Massnahmenkatalog umweltgefährdende Organismen 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

NEO-1 Umgebungspflege Frühzeitige Bekämpfung allfälliger Neophy-

ten-Vorkommen in der Bauphase und im 

Betriebszustand. 

Keine Ansiedlung von Neophyten auf dem 

Betriebsareal. 

Bau- und Betriebs-

phase 

Umsetzung durch die Bauherr-

schaft und Betreiber. 

 

1.10. Massnahmenkatalog Störfallvorsorge, Katastrophenschutz 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

St-1 Bauphase Coop NVZ 

Wangen 

Handhabung wassergefährdender Stoffe in der Bauphase 

nach Norm SN 509 431 "SIA Empfehlung; Entwässerung 

von Baustellen". 

Planung Brandschutz und Einsatzplanung der Ereignis-

dienste in Zusammenarbeit mit der Solothurnischen Ge-

bäudeversicherung. 

Vermeidung bzw. bestmög-

liche Bewältigung von Hava-

rien und Störfällen in der Bau-

phase. 

Bauphase Umsetzung durch Bauleitung / 

Umweltbaubegleitung. 

St-2 Einbezug Vollzugsbe-

hörde AfU 

Einholen einer Stellungnahme zur Risikoabschätzung, 

Evaluation und Umsetzung potenzieller Schutzmassnah-

men. 

Vermeidung übermässiger Ge-

fährdung der Bevölkerung bei 

Unfällen / Störfällen. 

Ausarbeitung Ge-

staltungsplan 

(UVB) und Baupro-

jekt 

Umsetzung durch Bauherrschaft 

und Fachspezialisten. 

St-3 Schutzmassnahmen 

Areal Coop  

Prüfen von Schutzmassnahmen bei Um- und Neubauten 

auf dem Areal Coop NVZ / innerhalb des Konsultations-

bereichs Flüssiggaslager. 

Schutz der Beschäftigten auf 

dem Areal Coop NVZ vor Er-

eignissen, auf dem Areal des 

Flüssiggaslagers. 

Ausarbeitung Bau-

projekt 

Umsetzung durch Bauherrschaft 

und Fachspezialisten. 
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St-4 Einsatzplanung für Er-

eignisdienste / Feuer-

wehr 

Erstellung einer umfassenden Einsatzplanung gemäss den 

Vorgaben der Solothurnischen Gebäudeversicherung, Ab-

teilung Feuerwehr. 

Optimaler Einsatz der Inter-

ventionsdienste bei Unfällen 

oder Störfällen. 

Vor Inbetrieb-

nahme der neuen 

Anlagen 

Umsetzung durch Bauherrschaft 

und Fachspezialisten. 

Prüfung durch die Solothurnische 

Gebäudeversicherung, Abt. Feuer-

wehr und AfU, Abt. Stoffe. 

St-5 Absicherung und Ent-

wässerung von Güter-

umschlagplätzen 

Ausführung sicherer Umschlagplätze gemäss interkanto-

nalem Leitfaden inkl. aktiver organisatorischer Massnah-

men (Schulung Personal etc.)  

Kein unkontrolliertes Abflies-

sen und / oder Versickern von 

belastetem Platzwasser 

Bauprojekt  Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung 

 

1.11. Massnahmenkatalog Flora, Fauna, Lebensräume  

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

FFL-1 Umgebungsgestaltung Eingabe eines Umgebungsgestaltungsplans 

als Teil des Baugesuchs. 

Verbindliche Festlegung der vorgesehenen 

Umgebungsgestaltung. 

Bauphase Umsetzung ist Gegenstand der 

Baubewilligung. 

FFL-2 Grünflächenziffer Die Grünflächenziffer beträgt über das Ge-

samtareal Coop NVZ mindestens 15%. 

Für max. 50% der Grünflächenziffer dürfen 

Bäume angerechnet werden. Die anrechen-

bare Fläche beträgt pro Baum 30 m2. 

Realisierung einer adäquaten Begrünung 

des Betriebsareals 

Bauphase, Betrieb Verbindliche Festlegung in §8 

und § 11 der Sonderbauvor-

schriften. Umsetzung ist Gegen-

stand der Baubewilligung. 
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FFL-3 Bestockung, Hecken Die bestehenden Hecken und Bäume auf 

dem Areal sind zu erhalten.  

Abgänge von Gehölzen sind rechtzeitig zu 

ersetzen. 

Max. 300 m2 Heckenfläche dürfen falls not-

wendig entfernt werden. Sie müssen auf 

dem Areal Coop NVZ mindestens flächen-

gleich ersetzt werden. 

Schutz, Erhaltung und Ersatz der Be-

stockung und Hecken auf dem Areal Coop 

NVZ. 

Bauphase, Betrieb Verbindliche Festlegung in §8 

und § 12 der Sonderbauvor-

schriften. Umsetzung ist Gegen-

stand der Baubewilligung. 

FFL-4 Naturnahe Gestaltung 

und Pflege nicht über-

bauter oder versiegelter 

Flächen 

Festlegung der Umgebungsgestaltung, ins-

besondere der vorgesehenen Grünflächen 

auf dem Areal. 

Artenliste für die Bepflanzung ist Teil der 

Baueingabe. 

Nicht baulich genutzte Flächen auf dem 

Areal sollen als Lebensräume für einhei-

mische Tier- und Pflanzenarten genutzt wer-

den können. 

Bauphase  Verbindliche Festlegung in §8 

und § 11 der Sonderbauvor-

schriften. Umsetzung ist Gegen-

stand der Baubewilligung. 

FFL-5 Dachbegrünung Mindestens 80% der Flachdächer von 

Hauptbauten sind mindestens extensiv mit 

standorteinheimischen Pflanzen zu begrü-

nen. 

Reduktion des flächenmässigen Verlustes 

von Lebensräumen auf dem Areal. Re-

tention von Meteorwasser. 

Bauliche Vorkeh-

rungen im Baupro-

jekt 

Verbindliche Festlegung in §6 

der Sonderbauvorschriften. Um-

setzung ist Gegenstand der 

Baubewilligung. 
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1.12. Massnahmenkatalog Landschaft und Ortsbild 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

LS-1 Gestaltung der Baukör-

per 

Fassaden sind zurückhaltend und ohne Blendwirkung 

zu gestalten.  

Anlagen zur Energiegewinnung wie Fotovoltaikanlagen 

an den Fassaden sind zulässig. 

Materialwahl und Farbgebung 

der Fassaden haben ent-

sprechend den Anforderungen in 

der Industriezone zur Integration 

ins Orts- und Landschaftsbild bei-

zutragen. 

Bauphase Festlegung in § 7 der Sonder-

bauvorschriften. 

Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung 

LS-2 Dachflächennutzung. 

Begrünung, Retention 

und Energiegewinnung 

Flachdächer sind zu mindestens 80% extensiv zu be-

grünen und haben zu 50% der Retention von Meteor-

wasser zu dienen. 

80% der Flachdächer sind zur Energiegewinnung zu 

nutzen. 

Verminderung der Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild von hö-

her gelegenen Blickpunkten. 

Bauliche Vorkeh-

rungen im Baupro-

jekt 

Festlegung in § 6 der Sonder-

bauvorschriften. 

Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung 

LS-3 Umgebungsgestaltung Eingabe eines Umgebungsgestaltungsplans mit folgen-

den Aussagen als Teil des Baugesuchs: 

 Flächenzuweisung und Gestaltung (Materialisie-

rung) 

 Aufenthaltsbereiche für Mitarbeitende 

 Verkehrsflächen, Abstellplätze für Fahrzeuge 

 Einfriedungen 

 Vorgesehene Bepflanzung. 

Verbindliche Festlegung der vor-

gesehenen Umgebungsgestal-

tung. 

Bauphase Gestaltung, Nutzung und Diffe-

renzierung der Aussenräume ist 

in § 8 der Sonderbauvorschrif-

ten festgelegt. 

Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung 
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1.13. Massnahmenkatalog Kulturdenkmäler, archäologische Stätten 

Nr. Massnahme Inhalte Ziel Zeitpunkt der 

Umsetzung 

Umsetzung, Kontrolle, recht-

liche Sicherstellung 

KA-1 Schutz archäologischer 

Fundstellen 

Information der Kantonsarchäologie vor Baubeginn. 

Begleitung der Erdarbeiten durch die Kantonsarchäolo-

gie. 

Schutz archäologischer 

Fundstellen während der 

Bauphase. 

Bauphase Ist Gegenstand der Baubewilli-

gung. 
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 Emissionsberechnung Luftschadstoffe Strassenverkehr 

2.1. Zustand 2024 ohne Coop NVZ 
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UVB Nutzungsplanung «NVZ Coop» Beilagen 

Zusammenstellung der vorgesehenen Massnahmen sowie Berechnungsgrundlagen Luftschadstoffe und Bahnlärm 

Version 200 | 20.02.2026 Seite 22 

2.2. Zustand 2024 mit Coop NVZ 
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2.3. Zustand 2030 mit Coop NVZ, ohne Vision 2030 
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2.4. Zustand 2030 ohne Coop NVZ 
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2.5. Zustand 2030 mit Coop NVZ, mit Vision 2030+ 
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 Grundlagen Bahnbetrieb Coop NVZ 

Angaben Railcare zum Bahnbetrieb Coop NVZ nach 2030 

3.1.1. Bewegungen Strecke, Tag 07.00 bis 19.00 Uhr 

WBOL: Bahnhof Wangen bei Olten 

OLH: Bahnhof Olten Hammer 

Betrachteter Perimeter: Gleisanlagen Coop NVZ, Strecke vom Bahnhof WBOL bis OLH 

2 x  Lokzug WBOL → OLH 

4 x Zug WBOL → OLH total 4 Bewegungen 

2 x Lokzug WBOL → OLH 

1 x Zug WBOL → OLH 

Keine Bewegungen in WBOL / auf dem Gleisanschluss 

Elektro Streckenlok (Vectron) 

Diesellok (Rangierlok) 

3.1.2. Bewegungen Strecke, Abend / Nacht 19.00 bis 22.00 Uhr 

2 x Zug WBOL → OLH 

2 x  Zug WBOL → OLH 

Keine Bewegungen in WBOL / auf dem Gleisanschluss 

Elektro Streckenlok (Vectron) 

Diesellok (Rangierlok) 

3.1.3. Bewegungen Strecke, Nacht 22.00 bis 06.00 Uhr 

2 x Zug WBOL → OLH 

Keine Bewegungen Montag, Samstag, Sonntag 

3.1.4. Bewegungen Anschlussgleise NVZ 

Wagen werden auf den Gleisanlagen NVZ nach Bedarf «dauernd» bewegt. 

Traktion auf den Anschlussgleisen: Diesel 

Täglich Montag bis 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

Eingesetzte 

Zugfahrzeuge 

Täglich Montag bis 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

Eingesetzte 

Zugfahrzeuge 

Täglich Dienstag bis 

Freitag 
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Annahme: Stündlich 2 Bewegungen von Güterwagen (Wagengruppen) auf den Gleisanlagen 

NVZ, Dauer je 10 Minuten 

 

3.1.5. Weitere Angaben zu Zügen, Fahrzeugen 

Ausschliesslich moderne Containertragwagen 

Variabel, 1 – 11 Wagen 

Kein Einsatz von Kühlwagen / Kühlcontainer mit laufenden Kühlaggregaten 

 

 

 

 

Güterwagen 

Zugslänge 

Kühlwagen / 

Aggregate 

BSB + Partner Ingenieure und Planer AG 

  

Beat Jäggi 

Oensingen, 20.02.2026 


